Förderung von Schulpartnerschaften, Klassenfahrten, Schülergruppenaustausch
(Stand Februar 2009)
1) Mittel vom Auswärtigen Amt

Gegenbesuche der deutschen Partnerschule: Das Auswärtige Amt stellt für Reisen in EU-Länder Mittel über die jeweiligen Bundesländer zur Verfügung. Die zuständigen Länderstellen finden Sie unter www.kmk-pad.org bzw. www.bildungsserver.de .  In Hessen werden Pauschalen von 15 – 50 Euro pro Teilnehmer je nach Zielland ausbezahlt. Zuständig sind die Schulämter vor Ort. 
Bei Reisen nach Kasachstan und Kirgisien kann man einen Antrag direkt beim PAD stellen.

Deutschlandbesuch der Partnerschule: Beim Pädagogischen Austauschdienst in Bonn können Taschengeld (4 Euro pro Tag und Schüler), eine Versicherungs- (0,50 Euro pro Tag) und Fahrkostenpauschale (MOE ca. 20 – 45 Euro pro Teilnehmer, GUS ca. 60 – 90 Euro) für Austauschmaßnahmen mit Schulen in MOE und ehem. GUS-Ländern beantragt werden. 
Die Gruppe muss mindestens 10 Schüler umfassen, Mindestdauer 10 Tage, davon mindestens 3 Tage Unterricht. Anmeldefrist ist der 15.02.2009
Formulare und Info zur Antragstellung erhalten Sie unter www.kmk-pad.org . Auf der Homepage gibt es auch eine Partnerbörse. 

Postanschrift: Kultusministerkonferenz
Pädagogischer Austauschdienst
Postfach 2240 - 53012 Bonn
Ansprechpartner ist Frau Angenendt, Tel.: 0228-501-306, barbara.angenendt@kmk.org

2) EU- Programm COMENIUS

Die EU fördert bilaterale Schulpartnerschaftsprojekte mit EU-Ländern und dem europäischen Ausland. Dauer der Förderung: 2 Jahre. Die Gruppe muss mindestens 10 Schüler + 2 Lehrer umfassen, die Schüler müssen mindestens 12 Jahre alt sein. Jede Schule kann 16000 Euro für Mobilität und Projektarbeit vor Ort erhalten. Den Antrag muss jede Schule bei der Nationalagentur stellen, in Deutschland beim PAD in Bonn bzw. die koordinierenden Einrichtung reicht den Antrag ein und die Partnerschule nur eine Kopie des Antrages. 
Anmeldefrist ist der 20.02.2009 (Beginn der Aktivitäten vom 01.08.-09 – 31.07.2011)

Formulare und Info zur Antragstellung erhalten Sie unter www.kmk-pad.org, Tel: 0228 / 501 -367 / -291, comenius@kmk.org
3) Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch GmbH
Mittelweg 117b / 20149 Hamburg

Mathias Burghardt
Referent Schulischer Austausch
Fon +49 (0) 40.87 88 679-12

mathias.burghardt(at)stiftung-drja.de

www.stiftung-drja.de
Bei der Stiftung können nur Austauschpartner in Deutschland einen Antrag stellen. Russische Partnereinrichtungen müssen sich an die örtlichen Behörden (Stadt- oder Gebietsverwaltung) wenden. Auf der Homepage finden Sie auch eine Partnerbörse. Die Gruppen müssen mindestens 5 maximal 25 Schüler umfassen, Dauer:  5 – 14 Tage zzgl. An- und Abreisetag. Zuschuss: 75% der Reisekosten, Programmkosten 8 Euro pro Tag/Person
Termin: 01.06.2009

4) ENSA-Programm 
ENSA, Entwicklungspolitisches Schulaustauschprogramm, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fördert den Schulaustausch zwischen Deutschland und Entwicklungsländern. Projektdauer: 18 Tage, Gruppengröße 6-12 Teilnehmer, Alter 15 – 24 Jahre. ENSA finanziert 70% der Flugkosten (max. 900 Euro p. Pers.), 15 Euro Aufenthaltspauschale pro Pers./Tag (max. 210 Euro pro Person), 600 Euro Verwaltungskostenpauschale, ein Vor- und Nachbereitungsseminar. Gesamtförderung maximal 10000 Euro.  
Die Bewerbungsfrist ist in der Regel im Oktober.
Weitere Info unter www.ensa-programm.com
5) Goethe-Institut

Das Goethe-Institut fördert Austauschprojekte mit Schulen in Kasachstan, Kirgisien und in der Russischen Föderation. Das Goethe-Institut unterstützt damit im Auftrag des Auswärtigen Amtes die Förderung deutscher Minderheiten in Osteuropa. 

Bestehende Partnerschaften können nicht gefördert werden. Dauer der Förderung: 2 Jahre. Die Gruppe muss mindestens 10 Schüler + 2 Lehrer umfassen, die Schüler müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Dauer:  10 Tage zzgl. An- und Abreisetag. Fahrt-und Flugkostenzuschuss: die über 250 Euro Eigenbeteiligung resultierenden Fahrkosten, Versicherung, Programmkosten in Deutschland bis zu 250 Euro, Gastelternaufwandspauschale in Deutschland 10 Euro Tag/Gast. 
Schulen in Kasachstan, Kirgisien und in der Russischen Föderation müssen sich an die jeweiligen Institute richten, das Programm wird jährlich ausgeschrieben. Deutsche Schulen können sich jederzeit in der Zentrale in München bewerben. 
Info und Anmeldeformular: www.goethe.de/jugendaustausch
Die Formulare vom PAD und Goethe-Institut können wir Ihnen auch gerne per E-Mail schicken. Wenn Sie sich für ein Comenius Projekt entscheiden, können Sie uns den Antrag und Projektbeschreibung schicken und wir  beraten Sie gerne. 

Förderung von außerschulischen Jugendaustausch, Jugendbegegnungen

(Stand Februar 2009)

1) Jugendaustausch wird von den Länderstellen bzw. vom jeweiligen Jugendring gefördert (siehe hierzu www.jugendserver.de)

2) EU Programm – Jugend in Aktion

Aktion 1, Jugend für Europa: bilateraler und multilateraler Jugendaustausch mit EU-Ländern. An diesem Programm können auch informelle Gruppen teilnehmen und einen Antrag stellen.

Aktion 3.1, Jugendbegegnungen mit benachbarten Partnerländern (hier können informelle Jugendgruppen keinen Antrag stellen). Gefördert werden multilaterale Jugendbegegnungen (> 4 Gruppen, 1 aus der EU, 2 aus den benachbarten Partnerländern. Bi- oder trilaterale Begegnungen werden nur gefördert, wenn Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf teilnehmen. 
Aktion 3.2 : Sonstige Länder weltweit 

Anträge werden direkt bei der Exekutivagentur in Brüssel gestellt. Es gibt jährlich zentrale Aufrufe der Europäischen Kommission. Gefördert werden multilaterale Jugendbegegnungen (> 4 Gruppen, 2 EU, 2  Partnerländer). Ansprechpartner: youthala@ec.europa.ec
Anträge müssen in der Regel bis spätestens 15.April gestellt werden. Antragsformulare sin im Internet abrufbar unter: http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/action32/index_en.htm
Allgemeine Voraussetzungen:
Alter: 13 – 25/30 Jahre, > 16 Teilnehmer, > 8 Teilnehmer pro Gruppe, Dauer: 6 – 21 Tage ohne Reisetage. Fördermittel: Vorbereitungskosten 500 Euro, Reisekosten 70%, Kosten für Aktivitäten 800 Euro zzgl. 16 Euro pro Teilnehmer und Übernachtung, Verbreitung der Ergebnisse 100% bis 500 Euro, außerordentliche Kosten (z.B. Visa) 100 %.
Mit dem Antrag muss ein detaillierter Programmablauf für jeden Programmtag und ein Projektbudget eingereicht werden. Antragstermine für Aktion 1: 01.02.,01.04.,01.06.,01.09.,01.11.

Wenn eine Begegnung in einem benachbarten Partnerland oder einem anderen Partnerland stattfindet, muss der Antrag an folgende Adresse gesandt werden:

Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“, Programm Jugend in Aktion, EACEA/31/07, Av. Du Bourget 1 BOUR 01/001, B-1140 Brüssel
Termine für Aktion 3.1.: 01.02., 01.06., 01.09. je nach Projektbeginn. 
Schulen können an Jugend in Aktion nicht teilnehmen.
Weitere Infos und Formulare bei der „Deutschen Agentur Jugend in Aktion“ unter www.jugend-in-aktion.de bzw. www.jugendfuereuropa.de
Info Aktion 1: efd@jfemail.de
Info Aktion 3.1. in-der-welt@jfemail.de

3.2. Guido Kaesbach, kaesbach@jfemail.de
Telefon: 0228 9506-218
